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Zehnte Verordnung 
zur Änderung der Durchführungsverordnung 

KiBiz 
Vom 30. Juni 2019 

Auf Grund des § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 des Kin
derbildungsgesetzes vom 30. Oktober 2007 (Gv. NRW 
S. 462), der zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (Gv. 
NRW. S. 622) neu gefasst worden ist, verordnet das Mi
nisterium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra
tion mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen: 

Artikel 1 

Die Durchführungsverordnung KiBiz vom 18. Dezember 
2007 (Gv. NRW. S. 739), die zuletzt durch Verordnung 
vom 30. April 2018 (Gv. NRW. S. 282) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter "Gesetz 
vom 8. Juli 2016 (Gv. NRW S. 622)" durch die Wör
ter ,,12. März 2019 (Gv. NRW. S. 131) ersetzt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Mit dem Antrag nach Satz 1 Nummer 1 gelten die 
pauschalierten Zuschüsse gemäß § 2lf des Kinder
bildungsgesetzes als mitbeantragt." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Aus der auch für das Land verbindlichen 
Entscheidung der örtlichen Jugendhilfepla
nung nach § 19 Absatz 3 des Kinderbildungs
gesetzes ergeben sich bis zum 15. März für das 
in dem gleichen Kalenderjahr beginnende 
Kindergartenjahr Höhe und Anzahl der zu 
zahlenden Kindpauschalen und im Kindergar
tenjahr 2019/2020 Höhe und Anzahl der pau
schalierten Zuschüsse nach § 21 f des Kinder
bildungsgesetzes. " 

bb) Die Sätze 4 und 5 werden durch folgenden 
Satz ersetzt: 

"Die pauschalierten Zuschüsse nach § 21 f des 
Kinderbildungsgesetzes bewilligt das Landes
jugendamt durch Leistungsbescheid." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden das Wort " erstmalig " und die 
Wörter "und dann alle fünf Jahre auf der 
Basis aktueller Daten" gestrichen. 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort "Kinderbil
dungsgesetz" die Wörter "und für das Verlän
gerungsjahr 2019/2020" eingefügt. 

3. Nach § 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgender Satz ein
gefügt: 

"Bei den zusätzlichen Pauschalen nach § 2lf des Kin
derbildungsgesetzes werden Abweichungen gegen
über der Meldung zum 15. März nicht berücksichtigt." 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Landesmittel im Sinne der § 21 Absatz 1 
(Kindpauschalen) in Verbindung mit § 21 e (Pla
nungsgarantie), § 21 Absatz 3,4,8 und 10 des Kin
derbildungsgesetzes (Verfügungspauschale, zusätz
liche U3-Pauschale, Mietzuschuss, Ausgleich EI
ternbeitragsfreiheit), nach den §§ 21 a und 21 b des 
Kinderbildungsgesetzes (Landeszuschuss für plus
KITA-Einrichtungen und Landeszuschuss für zu
sätzlichen Sprachförderbedarf) und § 2lf des Kin
derbildungsgesetzes (pauschalierte Zuschüsse) 
werden jeweils im Voraus zu Beginn eines Monats 
in der Höhe ausgezahlt, die sich aus den Beschei
den nach § 2 Absatz 1,2,3 und 5 ergibt." 

b) In Absatz 3 wird Satz 2 aufgehoben. 

5. § 4 a Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) § 4a Absatz 1 und 2 gilt auf Grund des § 20a Ab
satz 5 des Kinderbildungsgesetzes nicht für die Kin
dergartenjahre 2017/2018,2018/2019 und 2019/2020." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2019 in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Juni 2019 
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Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Joachim S tarn p 

Der Minister der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Lutz L i e n e n k ä m per 

Gv. NRW. 2019 S. 346 

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens 

des Zweiundzwanzigsten Staatsvertrages 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungs
staatsvertrag) 
Vom 9. Juli 2019 

Nachdem am 30. April 2019 alle Ratifikationsurkunden 
bei der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Ham
burg, Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, hin
terlegt waren, ist der Staatsvertrag gemäß seines Arti
kels 2 Absatz 2 Satz 1 zum 1. Mai 2019 in Kraft getreten. 

Düsseldorf, 9. Juli 2019 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) Armin Laschet 

230 

- Gv. NRW. 2019 S. 346 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über den 

Landesentwicklungsplan 
Vom 12. Juli 2019 

Auf Grund des § 17 Absatz 2 des Landesplanungsgeset
zes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (Gv. NRW. 
S. 430), der durch Gesetz vom 16. März 2010 (Gv. NRW. 
S. 212) neu gefasst worden ist, verordnet die Landesre
gierung mit Zustimmung des Landtags: 

Artikel 1 

Die Anlage zur Verordnung über den Landesentwick
lungsplan Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 2016 
(Gv. NRW. S. 122) wird wie folgt geändert: 
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